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PERSONAL VERORDNUNG 

Art. 58

Art. 59

Art. 60

2Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes.

Werden Angestellte infolge der Ausübung ihrer arbeitsvertraglichen
Pflichten von Dritten ungerechtfertigt oder vorwiegend
ungerechtfertigt angegriffen, so übernimmt die Arbeitgeberin die
Kosten für den Rechtsschutz der Angestellten (Anwaltskosten,
Gerichtskosten).

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Diese Verordnung tritt am 01. Juli 2024 in Kraft.

1 Für alle beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehenden
Arbeitsverhältnisse gelten die Regelungen dieser Verordnung nach
deren Inkraftsetzung.
2 Für Arbeitsverhältnisse, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung
bereits gekündigt, aber noch nicht aufgelöst sind, gilt bisheriges Recht.

Verwaltungsrat Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen 

Dr. Jürg Schmid 
Verwaltungsratspräsident

Pia Lienharf--vt'
Vizepräsidentin

Der Verwaltungsrat setzt diese Verordnung mit Beschluss vom 11. April 2023
per 01. Juli 2024 in Kraft.

Diese Verordnung wurden vom Stadtrat lllnau-Effretikon am 22. Februar 2024 genehmigt.
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